
 2.2 Förderung der sonstigen Jugendarbeit durch die Gemeinde Nufringen Seite 1 von 1

NR. VORNAME NACHNAME STRAßE HAUS-NR. GEB.-DATUM UNTERSCHRIFT*
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T E I L N E H M E R L I S T E

Kinder / Jugendliche (m/w/d)

Ort und Datum / Dauer:

Jugendarbeit / Veranstaltung:

Ein Antrag auf Bezuschussung ist unverzüglich, spätestens jedoch drei Monate nach

Durchführung der förderfähigen Maßnahme bei der Gemeinde zu stellen. 

* Die Unterschrift hat bei denen durch die Erziehungsberechtigten zu erfolgen, die noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.

Zusatz: Die Daten werden nur für die Jugendförderung verarbeitet und im Anschluss fristgemäß vernichtet.


